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daß sie vermehrte UnterstillzuDg fiIr die Erschließung der 
Humanressourcen und den Wiederaufbau und die Entwicklung 
der sozialen und wirtscbaftlichen Infrastruktur gewilbren; 

21. ersucht den Generalsekretlir. der Generalversammlung 
auf ihrer filDfzil!llteD. 'Thgung einen Bericht Ober die Durch
fIIhrung dieser Resolution vorzulegen: 

22. beschließt. in die vorlllufige 'IlIgesordmmg ihrer 
fllnfLigsten Thgung einen Punkt mit dem Titel "Umsetztmg der 
Neuen Agenda der Vereinten Nationen fiIr die Entwicklung 
Afrikas in den neunziger Iahren" mri'znnehmen; 

94. Plenanit.vmg 
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411/143. FInanz!. der Vereinten Nationen 

DIe Generalverstl11ll1llung. 

unter Hinweis auf Artikel 17 der Charta der Vereinten 
Nationen. 

mlt tkm Ausdruck ihm' tiefen Besorgnis Ober die Fmanzla
ge der Organisation, 

in Anbetracht der von den Mitgliedstaaten wllhrend der 
Generaldehatte zum Ausdruck gebrachten Auffassungen Ober 
die finanziellen Schwierigkeiten der Organisation. die unter 
anderem dadurch entstanden sind, daß die MitgJiedstaaten ihre 
finanziellen VeIpflich!nngen der Organisation gegenOber nicht 
rechtzeitig und vollstllndig erftIllt haben, 

Ke1l1lt1lis nehmend von dem Bericht des Genera1sekretärs 
Ober die Tätigkeit der Vereinten Nationenm und von seiner am 
12. Oktober 1994 vor der Generalversammlung abge~n 
Brklllrung Ober die preldire Finanzlage der Organisation .... 

sowie in Anbetracht der von den Mitgliedataaten in! 
Verlauf der Plenarsitzung bei der Behandlung der Finanzlage 
der Organisation unter Punkt 10 der 'Thgesordnnng ihrer 
neunundvierzigaten 'Thgnng geiiußerten Anaichten, 

sich bewl!fJt, wie wichtig und dringlich es ist, der Organisa
tion eine tragflIhige finanzielle Baaia zu sichern. 

sich ebetifalls b~t. daß die Lösung der ernsten Finanzla
ge der Organisation politische Mallnabmen erfordert, 

in BekriIftlgung der Rolle des F!Inften Ausschusses der 
Generalversammlung in bezog auf Haushalts- und Finanz
angelegenheiten und der Wichtigkeit dessen, daß alles getan 
wird, um eine möglichst breite Einigung in! EinIdanIl mit der 
in! FIInften Ausschuß festgelegten Praxis und in Uberein
stimmung mit Versammlungssesolution 41/213 vom 19. De
zember 1986 herbeizuf!lbren. 

1. beschlltlfJt. zusilIzliche Maßnahmen zu prüfen, die eine 
solide und tragflIhige finanzielle Baaia fiIr die Organisation 
gewllbr1eisten sollen; 

2. beschlltIfJt ~ zu diesem Zweck eine hochran
gige. allen Mitgliedstaaten offenstehende Arbeitsgruppe unter 
dem '&:si1z des PrIIsidenten der Generalversammbmg und mit 
zwei atellvertretenden Vorsitzenden einzurichten; 

1$1 0jfIde/ks ProJokoll der ~ NBU1IU1IdvIerzIgste 
T_ &!/kJ", 1 (A14911). 

'" SIehe 0.fJIcIal1hcmds oftllll Genel'lll AssembIy. Forty-ninIh SessIon, 
PImtJrj Me8Ifngs. 2S. Si1zung, und Korrigendum. 

3. ersucht die hochrangige Arbeitsgruppe, der General
versammlung Ober den F!Inften Ausschuß einen Bericht Ober 
den ·Stand ihrer Arbeit, bei der m!lglichst breite Einigung 
herbeigef!lhrt worden sein soll, zur PrDfung vor dem Ende 
ihrer neunund'Vierzil!llteD. 'Thgnng vorzulegen. 

94. Plenanit.vmg 
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411/215. Unterstiltmng bei der MInendlumuug 

Die Generalvel'Sll1llllÜung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 4sn zur UnterstIItz!mg 
bei der Minenrllumung. die am 19. Oktober 1!193 ohne 
Abstimnnmg verabschiedet wurde, 

in Bekr4ftlsung ihrer tiefen Besorgnis Ober daa enorme 
humsoitlIre Problem, daa ilnrch daa Vorhandensein von Minen 
und anderen nicht zur Wirkung gelangten Vorrichtungen 
verursacht wird, die ernsthafte und langfristige soziale und 
wirtschaftliche Auswirkungen fiIr die Bevölkerung verminter 
Länder mit sich bringen und ein Hindernis fiIr die R!lclckebr 
von Fl!Ichtlingen und anderen Vertriebenen, fiIr humanitIIre 
Hilfsmaßnabmen und fiIr den Wiederaufbau und die wirt
scbaftliche Entwicklung sowie fiIr die Wiederherstellung 
normaler sozialer Verhliltnisse darstellen, 

mlt tkm Ausdruck hlJchster Beunruhlgung über die stIIndig 
wachsende Zahl von Minen und anderen nicht zur Wirkung 
gelangten Vonichtungen infolge von bewaffneten Konflikten, 

zutiefst besorgt darlIber. daß die Anzahl der jedes Iahr 
gelegten Minen die Zahl der Minen, die ionerhalb des gleichen 
Zeitraums geräumt werden können, exponentiell !lbersteigt, 
und lIbeJ:zeugt von der Notwendigkeit und Dringlichkeit einer 
Verstllrkung der Minenriiumbemöhungen der internationalen 
Gemeinschaft, 

in der ErwIJsung. daß es notwendig ist, gegebenenfalls die 
Orte aufzuzeichnen. an denen Minen gelegt worden sind, 

mlt tkm erneutenAusdruck Ihrer Bes/f.lr:oIIIg Ober die groBe 
Zahl der Minenopfer. insbesondere unter der Zivilbevölkerung, 
und in diesem Znsammenhang Kenntnis nehmend von der 
Resolution 1994/94 der Menschenrechtskommission vom 
9. März 1994 Ober die Auswirkungen bewaffneter Konflikte 
auf daa Leben von Kindern .... 

eingedenk der ernsthaften Bedrohung, die Minen und 
andere nicht zur Wirkung gelangte Vonichtungen fiIr die 
Sicherheit, die Gesundheit und daa Leben des an humanitären, 
friedensichernden und Wiederaufbauprogr mitwir
kenden Personals darstellen, 

diesbez!lglich verweisend auf ihre Resolution 4sn9 vom 
16. Dezember 1993 zu dem Übereinkommen Ober daa Verbot 
oder die Beschrilnkung des Einsatms bestimmter konventio
neller Waffen, die !IbermlIßige Ver1etzungen verursachen oder 
unterschiedslos wirken können"·. und darauf. daß der Ge
neralsekretlir eine Konferenz zur ÜberprIIfung und Ab
IIndernng dieses Übereinkommens einberufen hat, unter 
besonderer Ber!lcksichtigung der Arbeit der Gruppe von 
Regierungsaachverstlindigen, die derzeit mit den Vorbereitun-

.. , SIehe 0.fJIcIal Records of tIIII EcoJ/omIc und SocIaI CtnmcJ/, Il194. 
Supplement No. 4 und Korrigeudum (B/1994/24 und Kmr.l). Kap. n. Ab
scImInA. 

... SIehe T718 UnIkd NtJIions DIstmnament YetJTbook, VoL S: 19S0 
(V_uebung der V_ NeIionen. Best.-Nr. E.8!JX.4), Anhang vn. 



gen zur Überprüfung dieses Übereinkommens, namentlich mit 5. betont in diesem Zusammellbang erneut, wie wichtig 
Vorrang des Protokolls Ober das Verbot oder die Bescbrän- es ist, daß die Vereinten Nationeo die Aktivitllten im Zu
kung des Einsatzes von Mineo, Sprengfalleo und anderen lWDmeohang mit der Minemiimnnng koordinieren, so anch 
Vorrichtungen (Protokollll)'''', beschäftigt sind; diejenigen der RegionaIorganisatioeo, insbesondere soweit sie 

AufklIInmg und Ausbildung betieft'eo; sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 48175 K vom 
16. Dezember 1993, in welcher zu einem Moratorium ftIr die 
Ausfuhr von Schlltzeoabwehrmineo aufgerufen wird, 

eingedenk dessen, daß in dieseo Bereicheo bedeutende 
Fortschritte erzielt werdeo mOssen, 

In der ErwlJgung, daß neben den Staaten, deneo die 
Hauptrolle zukommt, auch die Vereinten Nationeo auf dem 
Gebiet der Unterstlltzung bei der Minenräumung eine wichtige 
Aufgabe haben, 

diesbeziIgIich mit Genugtuung Ober die Anstrengungen der 
Vereinten Nationen, die Einrichtung nationaler Minenräum
kapazitIIten in jeoeo Ländern zn fördern, in deoeo Minen eine 
ernsthafte Bedrohung der Sicherheit, der Gesundheit und des 
Lebens der örtlichen Bevölkernng darste11eo, 

mit Genugtuung feststellend, daß in das Mandat mehrerer 
Friedenssicherogseinsätu Bestimmungen betreffend Mineo
rlhnnarbeiten aufgenommeo Wotdeo sind, die unter der Leitung 
der Sekretarials-Hanptahteilung FriedenssichernngseinslUze im 
Rahmen solcher Einsätu durchgefllhrt werdeo, 

mit Lob ftIr die vom System der Vereinten Nationen, deo 
Geber- und Empflingerregiernngen, dem Internationaleo 
Komitee vom Roten Kreuz und nichtstaatIicheo Organisatio
neo bereits eotfa(teten Aktivitäten mit dem Ziel, Lösungen ftIr 
Probleme im zusammenhang mit dem Vothandeosein von 
Minen und anderen nicht zur Wirkung gelangten Vorrichtun
gen zu findeo, 

insbesondere mit Lob ftIr die vom Geoera1sekretlir bereits 
eotfa(teten Aktivitäten, namentlich die Bestimmung der 
Sekretarials-Hanptahteilung Hnmanitäre Angelegenheiten zur 
An1auütelle innerbaIb der Vereinten Nationen ftIr die Koordi
nierung der Minemiimnnng und damit zusammenhllngender 
Fragen, 

1. dankt dem Geoeralsekretlir ftIr seineo omfassendeo 
Bericht über die UnleIstiitzung bei der Minenrllumung'O' und 
nimmt mit Interesse die darin enthaltenen Vorschläge sowie 
die in dem Addeodum zn dem Bericht eothaltenen Beiträge der 
Mitgliedstaaten und der Gremien mit Beobachterststus in der 
Generalversamm1ung zur Kenntois; 

2. begrliJlt die Einrichtung eines freiwilligen Treu
handfonds durch deo Generalsekretlir, nameotlich zur Fi
nanzierung von Informations- und Ausbildungsprogrammeo 
im Zusammenhang mit der Mineru:äumung und zur Erleichte
rung der Einleitung von Minenrliumoperationen; 

3. rI4ft die Mitgliedstaaten sowie die zwischenstaat1icheo 
und nichtstaatIichen Organisationen und Stiftungen auf, 
Beiträge zn dem freiwilligeo Treuhandfonds zu entrichten; 

4. bittet alle zustiindigeo multi1ateraIen und nationaleo 
Programme und Gremien, in Abstimmung mit den Vereinten 
Nationeo Aktivitäten im Zusammenhang mit der Minenräu· 

. mung in ihre Tätigkeiten zur hnmanitären, sozialeo und 
wirtschaftlichen Unterstlitzung aufzunehmeo; 

.01 A/4913S7 und Add.l. 

6. /obt deo Geoeralsekretlir ftIr seine BemiIhungeo um 
die Nutzung vorhandener Ressoun:eo zur Stärkung der 
Kootdioienmgsrolle der Vereinten Nationeo und ermutigt ihn, 
diese Bemllhungen im Hinblick auf eine wirksamere UnterstIIt
zung bei der Mineorilnmung durch die Vereinten Nationeo 
fortzusetzen; 

7. nimmt in diesem Zusammenhang davon KenntnIs, daß 
im Zuge der derzeitigen Neucnganlsation der Sekre1ariats
Hauptabteilung Hnmanitäre Angelegenheiten eine Gruppe 
Minenrilumung und Gruudsatzfrageo eingerichtet wotdeo ist, 
die mit UnterstIi1znng anderer Sekretarintseinheteo, insbe
sondere mit der facblicheo Unterstiltzung der Hauptabteilung 
Priedenssicherungsein ftIr die Wahrnehmung des 
Kootdioierungsaufttags der Hauptabteilung verantwortlich ist; 

8. forrJert die Mitgliedstaat"'!, die Regionalcnganlsatio
nen,.die staatIicheo und nichtstaatIicheIi Organisationeo und 
die Stiftungen nochdrilckUch auf, dem Geoeralsekretlir 
weiterhin ihre volle Untersliltznng und Znsa1DJDooarbeit zutei1 
werdeo zu lassen und ihm insbesondere alle Informationeo und 
Daten sowie eotsprecheode sonstige Ressoun:eo zur Verfi1-
gung zu stellen, die bei der Stärkung der Koordinierungsrolle 
der Vereinten Nationen in den Bereicheo Aufk1Ilrnng Ober die 
Minengefahr, Ausbildung, Erfassung, Mineosuche und 
-riinmung, wissenschaftliche Forschung betreft'eod Minen
riinm- und Minensuchtechnologie sowie Infotmationeo Ober 
medizinische AusrOstungsgegenstiinde und VeIsorgungsgOter 
und deren Verteilung nützlich sein könnten; 

9. forrJert alle Staaten, insbesondere soweit sie die 
eotsprecheodeo Kapazitäten besitzen, auf, die erforder1icheo 
Infonnationeo und gegebenenfalls technische und materielle 
Hilfe zur Verfilgung zu stelleo und im Einklang mit dem 
Völketrecht die angelegteo Minenfelder. Minen und Spreng
falleo zu entfernen oder zu eotschlirfeo; 

10. forrJert die Mitgliedstaateo und die staatlicheo und 
nichtstaatlicheo Organisationen, die dazu in der Lage sind, auf, 
die wissenschaftliche Forschung zu fördern, die darauf 
gerichtet ist, rasche Fottschritte bei der Mineosuch- und 
Minenrliumtechnologie herbeizufilhreo; 

11. ersucht den Geoera1sekretlir zu erwiigeo, so bald wie 
möglich eine internationale 'llIgung Ober Minenräumung 
abzuha1ten, bei der gleichzeitig anch ein Sachverständigen
treffen und ein Treffen potentieller Geber stattfindeu sollte, mit 
dem Ziel, die Arbeit der Vereinten Nationen und die interna
tionale Zusammenarbeit in diesem Bereich zu fördern; 

12. ersucht den Genera1sekretlir aqfJerdem, der General
versammlung vor iIner fIInfzigsteo Thgung eineo Bericht Ober 
die im vergangeneo Jahr eotfalteten Aktivitllten der Vereinten 
Nutionen zur Unterstlltznng bei der Minenrliumung und 
insbesondere Ober die Tätigkeit des freiwilligen Treuhand
fonds vorzu1egen; 

13. beschließt, deo Punkt nUnterstIi1znng bei der Minen
riiumungn in die vorläufige 'Thgesordnung iIner :t1Infdgsten 
Thgung aufzunehmeo. 

95. PIeMt'Slt:umg 
23. Dezember 1994 




